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Text 

§ 8. (1) Die gesetzlichen Schulerhalter haben, vorbehaltlich anderer Formen der (gemeinsamen) 
Kostentragung bei in Schulclustern geführten Schulen, für die Kosten der Errichtung, Erhaltung und 
Auflassung der öffentlichen Pflichtschulen aufzukommen. 

(2) Sofern mehrere Gebietskörperschaften zu einem Schulsprengel (§ 13) gehören oder in sonstiger 
Weise an einer öffentlichen Pflichtschule beteiligt sind, kann die Landesgesetzgebung bestimmen, daß die 
beteiligten Gebietskörperschaften Umlagen oder Schulerhaltungsbeiträge an den gesetzlichen 
Schulerhalter zu leisten haben. Handelt es sich dabei um Gebietskörperschaften verschiedener 
Bundesländer, so richtet sich die Beitragsleistung nach den Vorschriften, die im Land des gesetzlichen 
Schulerhalters gelten. In jenen Fällen, in denen sich die Sprengelangehörigkeit nach dem Wohnort richtet 
(§ 13 Abs. 7), kann die Landesgesetzgebung auch bestimmen, daß nicht an einer öffentlichen 
Pflichtschule beteiligte Gebietskörperschaften Umlagen oder Schulerhaltungsbeiträge an den gesetzlichen 
Schulerhalter zu leisten haben, wenn Schulpflichtige, deren Hauptwohnsitz außerhalb des Schulsprengels 
gelegen ist, lediglich zum Schulbesuch oder auf Grund einer Maßnahme der Jugendwohlfahrt innerhalb 
des Schulsprengels wohnen. Die Landesgesetzgebung kann darüber hinaus den Besuch einer 
sprengelfremden Schule und die damit verbundene Leistung von Umlagen oder Schulerhaltungsbeiträgen 
von der Zustimmung des Schulerhalters der sprengelmäßig zuständigen Schule abhängig machen; der 
sprengelfremde Schulbesuch darf dann nicht von der Zustimmung abhängig gemacht werden, wenn 

 1. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (§ 8 Abs. 1 des Schulpflichtgesetzes 1985 in der 
jeweils geltenden Fassung) statt einer entsprechenden Sonderschule eine außerhalb des eigenen 
Schulsprengels liegende allgemeine Schule deshalb besuchen, weil an der allgemeinen Schule 
des eigenen Schulsprengels eine entsprechende Förderung nicht in gleicher Weise erfolgen kann, 
und 

 2. ein der allgemeinen Schulpflicht unterliegender Schüler gemäß § 49 Abs. 1 des 
Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, in seiner jeweils geltenden Fassung, vom Besuch 
einer Schule ausgeschlossen wurde und eine außerhalb des eigenen Schulsprengels liegende 
allgemeinbildende Pflichtschule besucht. 

(3) Im übrigen kann die Landesgesetzgebung Einrichtungen zur Unterstützung der gesetzlichen 
Schulerhalter hinsichtlich ihrer Schulbaulasten vorsehen und zur Dotierung dieser Einrichtungen auch 
Beiträge des Landes, der Gemeinden und von Gemeindeverbänden festsetzen. 
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(4) Die Landesgesetzgebung hat Vorschriften darüber zu enthalten, welche behördlichen 
Maßnahmen zu treffen sind, wenn ein gesetzlicher Schulerhalter oder eine zur Leistung von Umlagen 
oder Schulerhaltungsbeiträgen verpflichtete Gebietskörperschaft den gesetzlichen Verpflichtungen nicht 
nachkommt. 
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